
 

 
 
 

 

Zur Beantragung und Bearbeitung eines Antrages für eine Wohnberechtigungsbescheinigung werden 

von allen im Wohnberechtigungsschein aufgeführten Personen jegliche Einkommensnachweise be-

nötigt. 

Der Antrag ist einzureichen bei: 
 
Stadt Fürth        Öffnungszeiten: 
Amt für Soziales, Wohnen u. Seniorenangelegenheiten   
Wohnungsfürsorge                            nur telefonisch oder per E-Mail 
Königsplatz 2         
90762 Fürth         
 
 
Bei nichtselbständig beschäftigten Arbeitnehmern: 

➢ Vom Arbeitgeber ausgefüllte Verdienstbescheinigung (für die vergangenen 12 Monate vor der 
Antragsstellung). 

Bei Selbständigen: 

➢ Einkommenssteuerbescheid des Vorjahres oder Nachweis des Steuerberaters über Gewinn und 
Verlust  

Bei Arbeitslosigkeit: 

➢ Bescheid über die Leistungen der Agentur für Arbeit (Arbeitslosengeld I) oder des Jobcen-
ters/Sozialamtes (Bürgergeld bzw. Sozialhilfe) 

Bei Rentnern/innen und Beziehern von Grundsicherung: 

➢ Aktuellen Rentenbescheid(e), z.B. Altersrente, Witwenrente, Betriebsrente etc. 
➢ Bescheid über Grundsicherungsleistungen 

Allgemein (soweit vorhanden) 

➢ Krankengeldbescheid 
➢ BaföG-Bescheid 
➢ Bescheid Erziehungs-/Elterngeld 
➢ Nachweis (Titel oder Kontoauszug) über Unterhalt (zu zahlenden oder empfangenen) 
➢ Schulbescheinigung ab dem 15. Lebensjahr 
➢ Nachweis Kinderbetreuungskosten 
➢ Nachweis über Schwerbehinderung 
➢ Personalausweis/Reisepass oder Aufenthaltserlaubnis 
➢ Mutterpass 
➢ Eine Gebühr von 15, - € fällt nach Eingang eines vollständigen Antrags an und wird ihnen als 

Rechnung per Post zugestellt 

Bei Nachfragen stehen wir gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung: 

Tel.:  A – N  Hr. Petrick  0911/974-1723 

O – S  Hr. Rösner  0911/974-1780 

T – Z  Fr. Werner  0911/974-1781 

E-Mail: wohnungsfuersorge@fuerth.de  
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